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der Thürflügel etwas Schutz gegen Regen zu haben. Diefe Nifchen erhalten dann

befondere Einfaffungen (Fig. 945), und fie werden oft zur Unterbringung von Treppen-

flufen benutzt. Erwünfcht find fie namentlich dann, wenn die Thürflügel nach

aufsen fchlagen follen.

Die grofse Höhe, welche die Hausthüren nicht felten durch Einfchneiden in den

Gebäudefockel erhalten, macht häufig eine Höhentheilung erwünfcht, wobei dann die

obere Abtheilung eine fehr zweckmäfsige Verwerthung als Oberlicht findet. Die

Theilung kann zwar durch einen Holzkämpfer bewirkt werden, erfolgt aber wirk—

famer durch einen fieinernen Kämpfer oder Zwifchenfiurz (Fig. 945), welcher als

Sturz der eigentlichen Thür und zugleich als Sohlbank für das Oberlichtfenlter dient

und daher in dem Wetter ausgefetzter Lage als folche, wie bei den der Höhe nach

getheilten Fenftern (vergl. Art. 432, S. 501), ausgebildet werden mufs.

Bei Bogenthüren hat die Anordnung eines Kämpfers noch den Vortheil, dafs

die Thürflügel felbft oben nicht bogenförmig begrenzt zu werden brauchen und da-

her auch keine Schwierigkeiten für die Ueberdeckung der i‘ifche bereiten.

15. Kapitel.

Sonftige Wandöffnungen.

Während in Kap. I 3 die Oeffnungen im Allgemeinen und in Kap. 14 die Be-

fonderheiten von Fenften und Thüröffnungen befprochen wurden, wäre hier kurz

auf diejenigen Anordnungen einzugehen, bei welchen die Wandflächen in gröfserem

Umfange von. Oeffnungen durchbrochen werden und fich oft in ein Syftem von

Stützen auflöfen, die durch wagrechte Balken oder durch Bogen mit einander ver-

bunden find. Es würden demnach hierher alle auf die eine oder andere Weife

überdeckten, ein- und mehrgefchoffigen Säulen- und Pfeilerreihen gehören. Da diefe

Stützen fich jedoch in der Confiruction nicht von denen der Gewölbe und anderen

Decken unterfcheiden und deren verbindende Ueberdeckungen in Kap. 13 befprochen

worden find, fo können wir uns auf die Behandlung derjenigen Oeffnungen befchränken‚

die den befonderen Zweck haben, als Schaufenfler zum Auslegen von Waaren, bezw.

zur Erhellung von Verkaufs und anderen ftädtifchen Gefchäftsräumen zu dienen.

Die Oeffnungen für den angegebenen Zweck müffen zumeift fehr breit gemacht

und daher gewöhnlich mit Eifen oder mit Hilfe von Eifen überfpannt werden, wie

auch zur Stützung diefer Träger in der Regel der Raumerfparnifs halber Eifen ver-

wendet wird. Die unteren Stockwerke fiädtifcher Gefchäftshäufer beitehen daher in

den Aufsenwänden häufig fait ganz aus Eifen und in Holz gefafften Spiegelfcheiben,

während die zum Wohnen benutzten oberen Gefchoffe maffive, von verhältnifsmäfsig

kleinen Fenitern durchbrochene \\‘ände zeigen. Ganz wird fich diefe widerfpruchs-

volle Erfcheinung wegen der verfchiedenartigen Benutzungszwecke der über einander

folgenden Gefchoffe kaum vermeiden laffen. Immerhin läfft fie fich mildern, indem

man die Verwendung des Steines zur Stützenbildung nicht ausfchliefst und die

Wohngefchoffe mit möglichft zahlreichen Fenftern verfieht. Leichter ift die Auf-

gabe der Fagadenbildung, wenn auch die oberen Stockwerke zu Gefchäftsräumen

mit grofsen Oeffnungen ausgenutzt werden. Doch if’t auch indieme Falle die theil-

weife Verwendung von Stein für das Ausfehen unbedingt vortheilhaft. Man findet
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defshalb bei derartigen Gebäuden die Fagaden mitunter wenigf’cens in eine Reihe

von fteinernen Pfeilern zerlegt, deren Zwifchenräume auf die ganze oder einen

großen Theil der Höhe mit Eifen-Conf‘cruction ausgefüllt find.

Ein Beifpiel hierfür bieten die Grand; Magaflm du Prz'niamps in Paris 589). Dafs aber auch die

Löfung der Aufgabe in fehr befriedigender Weife bei überwiegender Anwendung von Stein möglich in,

zeigen die Bauten der Gefellfchaft »Werder'fcher Markt« in Berlin 39°) und andere neue Gefchäftshäufer.

Ganz befonders wird fich die vorzugsweife Verwendung von Stein an Stelle

des Eifens empfehlen, wenn über Gefchäftsräumen Wohnungen folgen.

Auf die Conftruction der Schaufenf’ceröffnungen find aufser den Abmeffungen

und Belaf’cungen die Befeftigung der Fenfterrahmen und die Anordnung des Laden-

verfchluffes und der Sonnenblenden von Einflufs.

Fig. 946. Für den Fenfterrahmen mufs ein unterer Aufftand und ein

feitlicher und oberer Anfchlag gefchaffen werden. Für den erfieren

dient eine Sohlbank oder Schwelle, die aus Stein, Holz oder

Eifen hergef’cellt werden kann. In der Regel wird Stein ver—

wendet, und zwar zumeift dann, wenn die untere Begrenzung

über dem Fufsgängerweg liegt. Die Schwelle liegt dann ent-

weder in einer Höhe mit derjenigen der Thür und erhebt fich

nur fehr wenig über den Fufsweg, in deffen Höhe Vorkehrungen

für die Erhellung und Lüftung der Kellerräume getroffen werden

müffen, oder fie wird durch den niedrig gehaltenen Gebäude—

fockel gebildet, in dem dann Kellerfenfter angebracht werden

können (Fig. 949 891). Eine Steinbank dürfte auch in der Regel

angewendet werden, wenn das Schaufenf’cer unter den Fufsweg

hinabreicht, und zwar entweder nur ein Stück (Fig. 946) oder

um die ganze Kellergefchofshöhe. Der vor dem Feniter befind-

liche, nach aufsen durch eine Futtermauer abgefchloffene, oben

offene Schacht mufs entwäffert werden; auch mufs über dem-

felben ein Schutzgeländer oder eine Abdeckung mit einem

eifernen Roft vorhanden fein.

Holz oder Eifen ift zur Unterftützung des Fenfterrahmens zu verwenden, wenn

es fich um möglichfie Raumerfparnifs handelt, wie in denjenigen Fällen, wo der

Ladenverfchlufs in einer in den Keller hinabzufenkenden Eifentafel bef’ceht (Fig. 947

u. 948 892).

Die Beleuchtung des Kellers wird dabei durch eine in Fufsweghöhe angebrachte wagrechte Glas-

platte vermittelt und ift auch bei herabgelafl'enem Laden durch im oberen Theile des letzteren an-

gebrachtes Gitterwerk gefichert. Bei dem gegebenen Beifpiel itt die Unterbringung der als Sonnen-

blenden benutzten Marquifen berückfichtigt worden. In anderen Fällen wird die Rolle für tliefelben wohl

auch unter dem Sturz angeordnet oder an (liefer Stelle innerhalb oder außerhalb des l“enfiers ein

Brettchenvorhang angebracht.

Der Anfchlag für die Fenfterrahmen an den feitlichen Begrenzungen der Oeff-

nungen wird möglichft knapp gehalten, um den Pfeilern und Zn’ifchenflützen das

für ihre Belafiung geringf’te zuläffige Mafs geben und dadurch die Fenfterfläche felbft

möglichft ausdehnen zu können. Namentlich gilt dies für Pteiuerne Stützen (vergl.

 
  

 

lfm.) 11. Gr.

539) Veröffentlicht in: Eucycla/fédz'ß d’nrc/z. 1884 u. 1885.

800) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. r889, S. 81. — Builder, Bd.'öo‚ S. 292.

591) Nach: SCHAROWSKY. C. Z\quterbuch fiir Eifen-Confiructionen. Leipzig und Berlin. Theil l, 1888. S. 35 u. Fig. 4.

S92) Nach: Gucxrz, G. Neue und neuefie Wiener Bauconitructionen etc. Wien, Taf. 7.
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Fig. 948), die an fich fchon mehr Raum, als eiferne beanfpruchen, obgleich man fie

bei großer Belaf’cung aus dem fef’reften Material, wie Granit, herzufiellen pflegt.

Während für die äufserften feitlichen Begrenzungen meil't

Fig. 949 ”‘)-
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Stein und nur ausnahmsweife zur Verflärkung derfelben Eifen

benutzt wird, kommt das letztere, als Gufs- oder Schmiede-

Fig. 952 394).
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eifen, fehr häufig für die Herflellung der Zwifchenftützen in Anwendung, weil es

die Bildung von fchmalen, den Lichtraum der Oeffnungen wenig beengenden Stützen

Handbuch der Architektur. III. 2, a. 33



begünßigt. Der Grundrifs

derfelben liegt daher im

Allgemeinen in einem

Rechteck, deffen Länge

durch die Mauerdicke be—

fiirnmt ill.

Die Frage, ob beffer

Gufs- oder Schmiedeeifen

zu wählen iii, die con—

f’cructiven Bedingungen für

die Formgebung, fo wie

die Berechnung der eifer-

nen Freiflützen wurden

fchon im vorhergehenden

Bande (Abth. I, Abfchn. 3,

Kap. 6 393) diefes >>Hand—

buches« behandelt, fo

dafs hier nur die iib—

lichen Conftructionsformen

vorgeführt zu werden

brauchen.

Das Gufseifen ift für

die Zwifchenfiützen der

bequemen Formgebung

wegen immer noch [ehr

beliebt; doch zeigt man

es unverhüllt in der Regel

nur an den Aufsenfeiten;

die Laibungen und die

Innenfeiten werden ge-

wöhnlich mit Holz ver—

kleidet. Das Gleiche findet

zumeil°c bei den fchmiede-

eifernen Stützen fiatt.

Einige für Gufseifen

gebräuchliche Stützenfor-

men find in Fig. 949 bis

952 S‘”) dargeflellt. Bei

den zufammengefetzteren

Formen (Fig. 949, 950 u.

951} wird die Zwifchen-

wand gewöhnlich mit

Durchbrechungen ver-

fehen.

w) s. 184 u. fr.

«““) Nach: SCHARO\VSKY‚ C.

Älufkerbuch fiir Eifen»Conflructionen.

Leipzig und Berlin 1888.
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Fig-9575“) Die fchmiedeeifernen Stützen bildet man entweder bei ge-

 

zu fein.
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F“\“ ringeren Mauerf’tärken aus einfachen I—Eifen (Fig. 953 894), oder aus

& I—Eifen und E-Eifen (Fig. 954 894), oder aus E—Eifen und Flacheifen

05 (Fig. 955 894), oder aus 2 I-Eifen, bezw. 2 Paar L-Eifen, die durch

, eine Gitterwand verbunden find (Fig. 956 u. 957 894). Recht beliebt

? fcheinen die aus E-Eifen und Flacheifen zufamrnengefetzten Stützen

.. ° „ Die Ueberdeckung der Oeffnungen hat die darüber folgenden

/ ' Wände und oft die Decken zu tragen; aufserdem dient fie zur

Befef’tigung des oberen Theiles des Fenfterrahmens und wird oft in

der Gefammtanordnung durch die Einrichtung der Rollladenver-

fchlüffe beeinflufft.

Wegen der Ueberdeckung mit Steinbalken und Bogen kann

Fig. 953895).
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hier auf das in den beiden vorhergehen-

den Kapiteln Gefagte verwiefen werden.

Vorzugsweife werden aber in neuerer

Zeit I—Eifenträger für diefen Zweck ver-

wendet, worüber in Kap. 13 unter b, 4

(S. 487) auch fchon Mittheilungen ge-

macht wurden.

Die für die Ausführung bequemfie

und daher bevorzugte Anordnung ift

die, bei welcher alle bei der gegebenen

Mauerdicke nöthigen I-Eifen in einer

Höhe neben einander liegen. Der Kaften

für den Ladenballen (fiehe Art. 434,

S. 503) mufs dann unter ihnen ange-

bracht und hinter einer äufseren, archi«

tektonifch durchzubildenden Verkleidung

verfieckt werden (vergl. Fig. 949, S. 5 13).

Soll fich der Rollladenkaften ganz oder

theilweife hinter dem Sturz befinden, fo

find die Träger in verfchie-

dene Höhe zu legen (vergl.

Fig. 946, S. 511). Es erfor-

dert dies befondere Vor-

kehrungen an den Stützen.

Manchmal ift auch nur ein

Anfchlag erwünfcht.

Fig- 958895}, 959 „. 960
zeigen Beifpiele verfchiedener Höhen-

lagerung der Träger und die dazu

erforderlichen Einrichtungen an gufs—

eifernen und fchmiedeeifernen

Stützen.

395) Nach: BREYMANN, G. A. All—

gemeine Bau-Conflructions-Lehre u. {. W.

Theil III. 5. Aufl. Leipzig 1890. Taf. 13.


